
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/9/30 11Os129/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1981

Norm

StGB §43 Abs2

Rechtssatz

Tadelsfreies Vorleben, familiäre Bindungen, arbeitsame Lebensführung und tätig bekundete Bereitschaft zur

Schadensgutmachung als hinreichende Gewähr für das künftige Wohlverhalten (hier: eines wegen Veruntreuung

Verurteilten).
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